
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“) für das Gewinnspiel „Euer Eintracht 

Spiel“ 

der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA 

 

1. Geltungsbereich der AGB 

1.1 Hintergrund: Das EINTRACHT-STADION an der Hamburger Straße, Hamburger Str. 210, 38112 
Braunschweig, („EINTRACHT-STADION“) ist als Heimat der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA, 
Hamburger Straße 210, 38112 Braunschweig („Eintracht Braunschweig“) existenzieller Bestandteil der 
Identität des Clubs seit 1923. Die Stadiongeschichte ist dabei gezeichnet von baulichen 
Herausforderungen, sportlichen Tälern und emotionalen Höhen. Jeder Eintracht-Fan hat seine ganz eigene 
Verbundenheit zum EINTRACHT-STADION. Elementare Bedeutung hat in diesem Zusammenhang der 
Stadionname „EINTRACHT-STADION“. Eintracht Braunschweig wurden die Nutzungsrechte an den 
Namensrechten am EINTRACHT-STADION befristet übertragen. Zahlreiche andere Fußballclubs haben die 
Namensrechte an ihren Stadien inzwischen an den meistbietenden Sponsor vergeben, was üblicherweise 
zu einer Namensänderung führt. Eintracht Braunschweig möchte dafür sorgen, dass der Name 
EINTRACHT-STADION bestehen bleiben kann. Eintracht Braunschweig bietet vor diesem Hintergrund 
seinen Fans, Gönnern und Unterstützern an, durch den Erwerb eines symbolischen Dokuments 
(„Namensretterpakete“) zu Namensrettern zu werden, um das symbolische Ziel des Erhalts des 
Stadionnamens EINTRACHT-STADION zu verwirklichen. 

Damit zeigt Eintracht Braunschweig tiefe Verbundenheit mit dem Sport und der Region. Eintracht 
Braunschweig ist dabei bewusst, dass Profi-Sport nie ohne den Amateursport möglich ist, und weiß, dass 
sich in der Fangemeinde zahlreiche Mitglieder von Amateursportvereinen befinden, die Eintracht 
Braunschweig besonders am Herzen liegen. 

Eintracht Braunschweig möchte Amateursportvereinen mit einem gemäß Ziffer 3 zwingend an den 
Erwerb eines Namensretterpakets gekoppelten Gewinnspiel die Möglichkeit geben, zu 
Namensrettern zu werden und gleichzeitig die Chance auf attraktive Gewinne zu haben.  

1.2 Anwendungsbereich: Diese AGB regeln die Teilnahme am und Durchführung des Gewinnspiels „Euer 
Eintracht Spiel“ in Form einer Verlosung („Gewinnspiel“) und gelten gleichermaßen für das 
Rechtsverhältnis, das durch den mit der Teilnahme verbundenen Erwerb von Namensretterpaketen von 
Eintracht Braunschweig entsteht.  

1.3 Veranstaltung des Gewinnspiels: Alleinige Veranstalterin des Gewinnspiels ist Eintracht 
Braunschweig. Das Gewinnspiel wird auf der Website von Eintracht Braunschweig sowie auf den Social-
Media-Kanälen von Eintracht Braunschweig und weiteren Kanälen beworben. Das Gewinnspiel steht 
weder in einer Verbindung zu den Betreibern solcher Social-Media-Kanäle noch zu z.B. 
Zeitungsherausgebern oder Ähnlichem und wird von solchen weder gesponsert, unterstützt noch 
organisiert. 

1.4 Eventim: Für die in Kooperation zwischen Eintracht Braunschweig und dem Dienstleister CTS 
EVENTIM Sports GmbH angebotenen Namensretterpakete gelten ergänzend zu diesen AGB die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Online-Bestellsystem der CTS EVENTIM Sports GmbH, die 
u.a. auch im Internet unter www.eventimsports.de/ols/eintracht-braunschweig einsehbar sind. Im Fall von 
Widersprüchen zu diesen AGB haben diese AGB Vorrang.  

 

2. Teilnahme – Gewinnspiel  



 
2.1. Online-Teilnahmeerklärung: Die Teilnahmeerklärung für das Gewinnspiel erfolgt bei Online-Teilnahme 
durch Auslösung der Teilnahme mit dem dafür vorgesehenen Online-Befehl mittels eines verbindlichen 
Angebots auf Vertragsabschluss mit Eintracht Braunschweig. Eintracht Braunschweig bestätigt die 
erfolgreiche Teilnahme elektronisch. Damit wird gleichzeitig ein verbindliches Angebot auf 
Vertragsabschluss mit Eintracht Braunschweig zum Erwerb eines Namensretterpaket abgegeben (auf 
Ziffer 7 wird verwiesen).  

2.2. Vereine: Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich eingetragene Vereine rund um die kreisfreie Stadt 
Braunschweig und die angrenzenden Landkreise als juristische Personen, die unter folgendem Link 
www.eintracht.com und www.stadion.eintracht.com auf der Website von Eintracht Braunschweig 
abgerufen werden können („Vereine“).  

2.3. Abteilungen: Aus einem Verein können mehrere Unterabteilungen, Sparten oder Sektionen 
teilnehmen. Die mehrfache Teilnahme einer Unterabteilung, Sparte oder Sektion (bspw. durch mehrere 
Personen) zur Erhöhung der Gewinnchancen ist strikt untersagt; Verstöße führen zum sofortigen 
Ausschluss vom Gewinnspiel.  

2.4. Natürliche Personen: Zur Abgabe der Teilnahmeerklärung ist, vorbehaltlich der Satzungen, 
Vertretungsregelungen und Statuten des jeweiligen Vereins, jede Person berechtigt, die einen Wohnsitz 
in Deutschland hat, im Gewinnspielzeitraum Mitglied in dem entsprechenden Verein und zum Zeitpunkt 
der Abgabe der Teilnahmeerklärung mindestens 18 Jahre alt ist. Eintracht Braunschweig behält sich das 
Recht vor, einen Mitglieds-, Vollmachts- oder Altersnachweis zu fordern und bei Nichtvorlage die 
Teilnahme (ggf. rückwirkend) zu verweigern. 

2.5. Agenturen: Eine Teilnahme über Gewinnspielagenturen oder über sonstige Dritte, die für ihre 
Leistungen ein Entgelt verlangen, ist unzulässig. Mitarbeiter von Eintracht Braunschweig, mit Eintracht 
Braunschweig verbundene Unternehmen und Mitarbeiter von Kooperationspartnern von Eintracht 
Braunschweig, die an der Veranstaltung des Gewinnspiels beteiligt sind/waren, sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

2.6. Ausschluss: Eintracht Braunschweig behält sich vor, nach eigenem Ermessen Personen von der 
Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, insbesondere (a) bei Manipulationen im 
Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese 
AGB, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit 
der Teilnahme an dem Gewinnspiel. Ziffer 2.4 bleibt unberührt.  

 

3. Zwingende Teilnahmevoraussetzung – Gewinnspiel  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist untrennbar mit dem Erwerb eines Namensretterpakets zum Preis 
von EUR 367,00 verbunden. 

 

4. Preise – Gewinnspiel  

4.1. Gewinngegenstand: Die Preise im Rahmen des Gewinnspiels („Gewinngegenstand“) werden auf 
der Website von Eintracht Braunschweig, abrufbar unter www.eintracht.com und 
www.stadion.eintracht.com, angegeben. Der im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel beworbene 
Gewinngegenstand und der tatsächliche Gewinngegenstand sind nicht zwingend identisch; unwesentliche 
Abweichungen sind möglich. Eintracht Braunschweig wird den Gewinngegenstand nach Maßgabe der 
folgenden Bedingungen an die Gewinner ausgeben. 

4.2. Einhaltung der Teilnahmevoraussetzungen: Die Voraussetzungen der Teilnahme gemäß Ziffern 2 und 
3 dieser AGB müssen während des Gewinnspielzeitraums erfüllt sein. Eine Teilnahme auf anderem Weg 
als dem für die Teilnahme angebotenen ist ausgeschlossen und wird nicht berücksichtigt.  



 
 

5. Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels  

5.1. Gewinnerziehung: Die Gewinner werden grundsätzlich durch eine automatische Losziehung nach 
Ablauf des Gewinnspielzeitraums ermittelt. 

5.2. Benachrichtigung: Die Gewinner werden von Eintracht Braunschweig nach Ende des Gewinnspiels 
zeitnah via E-Mail an die jeweils angegebene E-Mail-Adresse über den konkreten Gewinngegenstand, die 
Gewinnabwicklung sowie ggf. nötige weitere Schritte informiert. Sind die angegebenen Kontaktdaten 
unrichtig, fehlerhaft oder unzustellbar angegeben, wird die Auslosung in Bezug auf diesen einen 
Gewinngegenstand wiederholt und ein Ersatzgewinner ermittelt. Sofern der Gewinner sich nicht innerhalb 
von 48 Stunden nach Zustellung der E-Mail meldet, verfällt der Anspruch auf den Gewinn. In diesem Fall 
kann ein neuer Gewinner durch eine automatische Losziehung ermittelt werden. 

5.3. Ausgabe: Die Zurverfügungstellung des Gewinngegenstands erfolgt ausschließlich an den Verein 
oder an den bevollmächtigten Vertreter. Der Gewinngegenstand kann ausschließlich von dem jeweiligen 
Verein in Anspruch genommen werden; einzelne natürliche Personen haben keinen Gewinnanspruch.  

5.4. Übertragbarkeit: Der Anspruch auf den Gewinngegenstand oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten 
werden. Der Gewinngegenstand wird nicht in bar ausgezahlt und sind nicht umtausch- oder übertragbar. 

5.5. Versand, Steuer: Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt Eintracht 
Braunschweig. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des 
Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. 

5.6. Gewinnspielzeitraum: Der Gewinnspielzeitraum beginnt am 02.11.2022 und endet am 31.12.2022 
(„Gewinnspielzeitraum“). Eintracht Braunschweig behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit 
aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere bei 
Vorliegen von Gründen, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels gefährden oder verhindern. 
Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen. 

 

6. Allgemeine Bestimmungen – Gewinnspiel  

6.1 Haftung: Eintracht Braunschweig wird mit Zurverfügungstellung oder Aushändigung des 
entsprechenden Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen AGB schon ein 
früherer Zeitpunkt ergibt. Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den von etwaigen Kooperationspartnern 
gestifteten Gewinnen haftet Eintracht Braunschweig nicht. Eintracht Braunschweig haftet im Rahmen der 
Durchführung des Gewinnspiels unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. Ferner haftet Eintracht Braunschweig im Rahmen der Durchführung des 
Gewinnspiels für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung 
die Teilnehmer des Gewinnspiels regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet Eintracht Braunschweig 
jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Eintracht Braunschweig haftet nicht für 
die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die 
vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit im 
Rahmen der Durchführung des Gewinnspiels, für einen Mangel nach Übernahme von 
Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen 
Mängeln. Soweit die Haftung von Eintracht Braunschweig ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen von Eintracht 
Braunschweig. 

6.2 Verhalten bei der Ausübung der Gewinne: Sofern die Zurverfügungstellung der Gewinne oder deren 
Ausübung die Teilnahme von Spielern oder Trainern der Lizenzspielermannschaft von Eintracht 



 
Braunschweig umfasst, werden der jeweilige Verein und Eintracht Braunschweig gesonderte Regelungen 
hierfür vereinbaren. Der Verein sichert mit Teilnahme am Gewinnspiel bereits zu, nach besten Kräften 
dafür zu sorgen, dass kein Spieler oder Trainer der Lizenzspielermannschaft von Eintracht Braunschweig 
durch Vereinsmitglieder zu Schaden kommt. Zudem garantiert der Verein mit Teilnahme, auf das 
hervorragende Image von Eintracht Braunschweig besondere Rücksicht zu nehmen. Pressemitteilungen 
oder andere Kundgebungen (z.B. auf Social Media) sind zwingend vorab von Eintracht Braunschweig in 
Textform freizugeben.  

6.3 Dankeschön: Eintracht Braunschweig behält sich vor, den Verein respektive die Unterabteilung, 
Sparte oder Sektion in den Online-Auftritt von Eintracht Braunschweig zu integrieren. Mit Teilnahme wird 
jedoch weder ein Anspruch darauf begründet, als Namensretter genannt zu werden, noch darauf, dass im 
Falle der Veröffentlichung diese im Internet für einen bestimmten Zeitraum zum Abruf bereitgehalten 
bleibt, es sei denn, dies wurde dem Gewinner oder Teilnehmer ausdrücklich als Gewinngegenstand 
dargetan. 

 

7. Namensretterpakete mit Teilnahme am Gewinnspiel 

7.1 Anwendbarkeit: Mit der Teilnahmeerklärung am Gewinnspiel wird gleichzeitig durch Auslösung der 
Bestellung mit dem dafür vorgesehenen Online-Befehl ein verbindliches Angebot auf Vertragsabschluss 
mit Eintracht Braunschweig zum Erwerb eines Namensretterpaket abgegeben, das einmalig und komplett 
zu bezahlen ist. Der (einmalig) zu bezahlende Betrag ist unmittelbar nach erfolgter Teilnahme zur Zahlung 
fällig. 

7.2 Kein Dauerschuldverhältnis: Mit Teilnahme entsteht kein Dauerschuldverhältnis, da die 
entsprechenden Leistungen nicht regelmäßig zu erbringen sind.  

7.3 Keine Spende: Der mit der Teilnahme zwingend verbundene Erwerb von Namensretterpaketen ist 
keine Spende. Eintracht Braunschweig stellt keine Spendenquittung aus. 

 

8. Bezahlung 

8.1 Bezahlung: Die Teilnahme wird grundsätzlich nur gegen Vorauskasse und mit den jeweils 
ausgewiesenen seitens Eintracht Braunschweig akzeptierten Zahlungsmethoden bearbeitet.  

8.2 SEPA-Lastschriftmandat: Wird Eintracht Braunschweig ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, erfolgt der 
Einzug der Lastschriften erst nach der Rechnungsstellung und wird spätestens einen Geschäftstag vorher 
angekündigt. Die Teilnahme impliziert die Zusicherung, für entsprechende Deckung des Kontos zu sorgen. 
Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten 
des Vereins, solange die Nichteinlösung oder Rückbuchung nicht durch Eintracht Braunschweig verursacht 
wurde. 

8.3 Keine Rückzahlung: Sollte das Namensretter-Projekt von Eintracht Braunschweig aufgrund des 
Verlusts der Nutzungsrechte in Bezug auf die Namensrechte am EINTRACHT-STADION oder aus anderen 
aus Sicht von Eintracht Braunschweig zwingenden Gründen beendet werden, erfolgt keine Rückzahlung 
bereits bezahlter Beträge. 

8.4 Stornierung: Der Rechnungsbetrag ist innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen. Sollte die Bezahlung 
aus vom Verein respektive Vertreter zu vertretenden Gründen nicht erfolgreich durchgeführt werden (z.B. 
keine ausreichende Kreditkarten- oder Kontodeckung, Rückbuchung), ist Eintracht Braunschweig 
berechtigt, die Teilnahme am Gewinnspiel sowie den Erwerb des Namensretterpakets ersatzlos zu 
streichen. Entstandene Mehrkosten sind vom Vertragspartner zu erstatten. Die Geltendmachung von 
weitergehenden Schadensersatzansprüchen bleibt Eintracht Braunschweig ausdrücklich vorbehalten. 



 
 

9. Versand und Hinterlegung 

9.1 print@home: Jedes Namensretterpaket enthält ein symbolisches Dokument, das dem Verein 
grundsätzlich elektronisch im PDF-Format zugesendet wird. Beim elektronischen Versand werden keine 
Versandgebühren erhoben.  

9.2 Hinterlegung: Bestimmte Inhalte von Namensretterpaketen können im Fanshop von Eintracht 
Braunschweig zur Abholung hinterlegt werden. Eintracht Braunschweig kann für die Hinterlegung eine 
angemessene Hinterlegungsgebühr verlangen, da diese im Interesse des Vertragspartners erfolgt.  

 

10. Individualisierung und Weitergabe der symbolischen Dokumente; keine Rücknahme 

10.1 Rechtsnatur der symbolischen Dokumente: Die im Namensretterpaket enthaltenen symbolischen 
Dokumente werden auf den teilnehmenden Verein respektive Unterabteilung, Sparte oder Sektion 
individualisiert ausgegeben und sind nicht übertragbar. Unabhängig von ihrer symbolischen Benennung 
verbriefen die symbolischen Dokumente kein (Namens-) Recht am EINTRACHT-STADION oder an 
Eintracht Braunschweig.  

10.2 Weitergabe, Rücknahme: Jede Weitergabe der symbolischen Dokumente ist untersagt. Die 
Rücknahme von Namensretterpaketen ist grundsätzlich ausgeschlossen 

 

11. Kontakt 

Rückfragen zur Teilnahme am Gewinnspiel und zum Erwerb von Namensretterpaketen können über die 
folgenden Kontaktmöglichkeiten an Eintracht Braunschweig gerichtet werden: 
 
Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA  Telefon: 0531 / 23 23 00 
Hamburger Straße 210  Telefax: 0531 / 23 23 030 
38112 Braunschweig  E-Mail: namensretter@eintracht.com 
Internet: www.eintracht.com 

 
12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl; Datenschutz 

12.1 Rechtswahl: Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) wird ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

12.2 Datenschutz: Für Eintracht Braunschweig ist die Einhaltung der jeweils geltenden 
Datenschutzbestimmungen eine Selbstverständlichkeit. Die weiteren Datenschutzbestimmungen 
einschließlich der Rechte des Vertragspartners nach der DSGVO sowie der Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten von Eintracht Braunschweig können der unter 
https://www.eintracht.com/datenschutz/ abrufbaren Datenschutzerklärung entnommen werden.  

Sollten personenbezogene Daten verarbeitet werden müssen, wird Eintracht Braunschweig die 
personenbezogenen Daten als Veranstalterin von Gewinnspielen verarbeiten und innerhalb der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen speichern, soweit dies zur Begründung des entsprechenden 
Rechtsverhältnisses sowie zur anschließenden Durchführung und Abwicklung des Gewinnspieles 
erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO). Ggf. werden personenbezogenen Daten an die Gewinne 
stiftenden Kooperationspartner übermittelt, um dem entsprechenden Verein die Gewinne zu ermöglichen. 
Weiterhin kann eine Übermittlung der Daten an Dienstleister, die im Auftrag von Eintracht Braunschweig 
Leistungen erbringen (Auftragsverarbeitung, Art. 28 DS-GVO) erfolgen. Sofern sich ein Dienstleister von 



 
Eintracht Braunschweig in einem Drittland befindet, wird durch geeignete Maßnahmen (insbesondere 
Verwendung von EU-Standardvertragsklauseln) gewährleistet, dass die Datenschutzrechte der 
betroffenen Person gewahrt sind. 

12.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand: Für Lieferung, Leistung und Zahlung ist alleiniger Erfüllungsort der 
Sitz von Eintracht Braunschweig (Braunschweig). Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, die sich aus 
oder im Zusammenhang mit diesen AGB und/oder deren Gültigkeit oder Rechtsgeschäften auf Grundlage 
dieser AGB ergeben, ist – soweit zulässig – der Sitz der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA. Ist 
der Vertragspartner Kaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder ist sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, so ist der 
ausschließliche Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen aus und in Zusammenhang mit dem 
Vertragsverhältnis am Sitz der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA. Bei grenzüberschreitenden 
Verträgen wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis 
ebenfalls der Sitz der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA vereinbart. 

 

13. Ergänzungen und Änderungen 

Eintracht Braunschweig ist bei einer Veränderung der Marktverhältnisse und/oder der Gesetzeslage und/oder 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung berechtigt, diese AGB zu ergänzen und/oder zu ändern, sofern die 
Änderung unter Berücksichtigung der Interessen von Eintracht Braunschweig für den Kunden zumutbar ist.  

Sämtliche Änderungen werden dem Vertragspartner schriftlich oder – wenn er sich mit dieser Form der 
Korrespondenz einverstanden erklärt hat – online (z.B. per E-Mail) bekannt gegeben. Die Ergänzungen bzw. 
Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Vertragspartner nicht innerhalb einer Frist von vier (4) Wochen 
nach Zugang der Änderungen und/oder Ergänzungen diesen schriftlich oder online in der angegebenen Weise 
(z.B. per E-Mail) widersprochen hat, vorausgesetzt Eintracht Braunschweig hat auf diese Genehmigungsfiktion 
in der Bekanntgabe ausdrücklich hingewiesen.  

 

14. Schlussklausel 

Sollten einzelne Klauseln dieser AGB ganz oder teilweise ungültig sein, berührt dies die Wirksamkeit der 
übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht. Im Fall der Unwirksamkeit einer Regelung 
haben die Parteien in gutem Glauben darüber zu verhandeln, diese durch eine solche Regelung zu ersetzen, 
die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt auch 
für eine Lücke innerhalb dieser AGB. 

Stand: Oktober 2022 


